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Einforderungs- und Beitreibungsanordnung
Vom 1. August 2011

(BAnz. Nr. 112a S. 1, 22)

Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Grundsatz 
 
(1) Die Einforderung und Beitreibung von

1.  Geldstrafen und anderen Ansprüchen, deren Beitreibung sich nach den Vorschriften über die 
Vollstreckung von Geldstrafen richtet,

 
2.  gerichtlich erkannten Geldbußen und Nebenfolgen einer Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung 
verpflichten oder

 
3.  Ordnungs- und Zwangsgeldern mit Ausnahme der im Auftrag des Gläubigers zu vollstreckenden 
Zwangsgelder

 
(Geldbeträge) richtet sich, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist, nach der Justizbeitreibungsordnung 
(JBeitrO)1 und nach dieser Anordnung.

(2) Gleichzeitig mit einem Geldbetrag (Absatz 1) sind auch die Kosten des Verfahrens einzufordern und 
beizutreiben, sofern nicht die Verbindung von Geldbetrag und Kosten gelöst wird (§ 15).

(3) Bei gleichzeitiger Einforderung und Beitreibung von Geldbetrag und Kosten gelten die Vorschriften 
dieser Anordnung auch für die Kosten.

(4) 1Die Einforderung und Beitreibung von Geldbeträgen ist Aufgabe der Vollstreckungsbehörde (§ 2). 2Ihr 
obliegt auch die Einforderung und Beitreibung der Kosten des Verfahrens, soweit und solange die 
Verbindung von Geldbetrag und Kosten besteht. 3Die Vollstreckungsbehörde beachtet hierbei die 
Bestimmungen der §§ 3 bis 14.

(5) Wird die Verbindung von Geldbetrag und Kosten gelöst, so werden die Kosten nach den Vorschriften der 
Kostenverfügung der zuständigen Kasse zur Sollstellung überwiesen und von dieser oder der sonst 
zuständigen Stelle nach den für sie geltenden Vorschriften eingefordert und eingezogen.

(6) Für die Einziehung von Geldbußen, die von Disziplinargerichten, Richterdienstgerichten oder 
Dienstvorgesetzten verhängt worden sind, und für die Kosten des Disziplinarverfahrens gelten besondere 
Bestimmungen.

1 [Amtl. Anm.:] Justizbeitreibungsordnung in der im BGBl. III Gliederungsnummer 365-1 veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 9 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2258, 2270).

§ 2  Vollstreckungsbehörde 
 
Vollstreckungsbehörde ist, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,

1.  in den Fällen, auf welche die Strafvollstreckungsordnung Anwendung findet, die dort bezeichnete 
Behörde und

 
2.  im Übrigen diejenige Behörde oder Dienststelle der Behörde, die auf die Verpflichtung zur Zahlung des 
Geldbetrages erkannt hat, oder, soweit es sich um eine kollegiale Behörde oder Dienststelle handelt, 
deren Vorsitzende oder Vorsitzender.

 



Abschnitt 2. Einforderung und Beitreibung durch die Vollstreckungsbehörde 

§ 3  Anordnung der Einforderung 
 
(1) Sofern nicht Zahlungserleichterungen (§ 8 Absatz 3, § 12) gewährt werden, ordnet die 
Vollstreckungsbehörde die Einforderung von Geldbetrag und Kosten an, sobald die darüber ergangene 
Entscheidung vollstreckbar ist.

(2) Die Zahlungsfrist beträgt vorbehaltlich anderer Anordnung der Vollstreckungsbehörde zwei Wochen.

§ 4  Kostenrechnung 
 
(1) 1Ist die Einforderung angeordnet, so stellt die Kostenbeamtin oder der Kostenbeamte der 
Vollstreckungsbehörde eine Kostenrechnung auf. 2Darin sind sämtliche einzufordernden Beträge 
aufzunehmen. 3Durch die Zeichnung übernimmt die Kostenbeamtin oder der Kostenbeamte die 
Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Kostenrechnung.

(2) Die Zahlungsfrist (§ 3 Absatz 2) ist in der Kostenrechnung zu vermerken.

(3) Im Übrigen gilt für die Kostenrechnung § 27 der Kostenverfügung entsprechend.

§ 5  Einforderung 
 
(1) 1Die in die Kostenrechnung aufgenommenen Beträge werden von dem Zahlungspflichtigen durch 
Übersendung einer Zahlungsaufforderung eingefordert. 2In der Zahlungsaufforderung ist zur Zahlung an die 
für den Sitz der Vollstreckungsbehörde zuständige Kasse aufzufordern.

(2) 1Die Reinschrift der Zahlungsaufforderung ist von der Kostenbeamtin oder dem Kostenbeamten unter 
Angabe des Datums und der Amts-(Dienst-)bezeichnung unterschriftlich zu vollziehen. 2Soweit die oberste 
Justizbehörde dies zugelassen hat, kann sie ausgefertigt, beglaubigt, von der Geschäftsstelle 
unterschriftlich vollzogen oder mit dem Abdruck des Dienstsiegels versehen werden. 3Bei maschineller 
Bearbeitung bedarf es einer Unterschrift nicht; jedoch ist der Vermerk anzubringen „Maschinell erstellt und 
ohne Unterschrift gültig“.

(3) Die Mitteilung einer besonderen Zahlungsaufforderung unterbleibt bei Strafbefehlen, die bereits die 
Kostenrechnung und die Aufforderung zur Zahlung enthalten.

(4) 1Der Zahlungsaufforderung (Absatz 1) oder dem Strafbefehl (Absatz 3) ist ein auf das Konto der 
zuständigen Kasse lautender Überweisungsträger beizufügen. 2Im Verwendungszweck sind die 
Vollstreckungsbehörde in abgekürzter Form anzugeben und das Aktenzeichen so vollständig zu 
bezeichnen, dass die zuständige Kasse in der Lage ist, hiernach die Zahlungsanzeige zu erstatten. 3Die 
Kennzeichnung der Sache als Strafsache ist zu vermeiden.

(5) Die Erhebung durch Postnachnahme ist nicht zulässig.

§ 6  Nicht ausreichende Zahlung 
 
Reicht die auf die Zahlungsaufforderung entrichtete Einzahlung zur Tilgung des ganzen eingeforderten 
Betrages nicht aus, so richtet sich die Verteilung nach den kassenrechtlichen Vorschriften, soweit § 459b 
StPO, § 94 OWiG nichts anderes bestimmen.

§ 7  Mahnung 
 
(1) Nach vergeblichem Ablauf der Zahlungsfrist sollen Zahlungspflichtige vor Anordnung der Beitreibung in 
der Regel zunächst besonders gemahnt werden (§ 5 Absatz 2 JBeitrO).

(2) Mahnungen unterbleiben, wenn damit zu rechnen ist, dass Zahlungspflichtige sie unbeachtet lassen 
werden.

§ 8  Anordnung der Beitreibung 
 



(1) Geht binnen einer angemessenen Frist nach Abgang der Mahnung oder, sofern von einer Mahnung 
abgesehen worden ist, binnen einer Woche nach Ablauf der Zahlungsfrist (§ 3 Absatz 2) keine 
Zahlungsanzeige der zuständigen Kasse ein, so bestimmt die Vollstreckungsbehörde, welche 
Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden sollen.

(2) In geeigneten Fällen kann sie die zuständige Kasse um Auskunft ersuchen, ob ihr über die Vermögens- 
und Einkommensverhältnisse der Zahlungspflichtigen und die Einziehungsmöglichkeiten etwas bekannt ist.

(3) Welche Vollstreckungsmaßnahmen anzuwenden sind oder ob Zahlungspflichtigen Vergünstigungen 
eingeräumt werden können, richtet sich nach den für das Einziehungsverfahren maßgebenden gesetzlichen 
und Verwaltungsvorschriften (vergleiche §§ 459ff. StPO, §§ 91ff. OWiG, §§ 6ff. JBeitrO, § 49 StVollstrO).

(4) 1Im Übrigen sind die Vollstreckungsmaßnahmen anzuwenden, die nach Lage des Einzelfalles am 
schnellsten und sichersten zum Ziele führen. 2Auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Zahlungspflichtigen und ihrer Familie ist dabei Rücksicht zu nehmen, soweit das Vollstreckungsziel 
hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

(5) Kommt die Zwangsvollstreckung in Forderungen oder andere Vermögensrechte in Betracht, so hat die 
Vollstreckungsbehörde den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu erlassen (§ 6 Absatz 2 JBeitrO).

(6) 1Ein Antrag auf Einleitung des Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwaltungsverfahrens soll nur 
gestellt, der Beitritt zu einem solchen Verfahren nur erklärt werden, wenn ein Erfolg zu erwarten ist und das 
Vollstreckungsziel anders nicht erreicht werden kann. 2Ist Vollstreckungsbehörde (§ 2) die Richterin oder 
der Richter beim Amtsgericht, so ist, soweit die Strafvollstreckungsordnung Anwendung findet, die 
Einwilligung der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwalts, im Übrigen die der Präsidentin oder 
des Präsidenten des Landgerichts (Präsidentin oder Präsidenten des Amtsgerichts) erforderlich.

§ 9  Vollstreckung in bewegliche Sachen 
 
(1) 1Soll in bewegliche Sachen vollstreckt werden, so erteilt die Vollstreckungsbehörde der 
Vollziehungsbeamtin oder dem Vollziehungsbeamten unmittelbar oder über die Geschäftsstelle des 
Amtsgerichts einen Vollstreckungsauftrag. 2In den Auftrag sind die Kosten früherer 
Einziehungsmaßnahmen als Nebenkosten aufzunehmen.

(2) Die Ausführung des Auftrages, die Ablieferung der von der Vollziehungsbeamtin oder dem 
Vollziehungsbeamten eingezogenen oder beigetriebenen Geldbeträge und die Behandlung der erledigten 
Vollstreckungsaufträge bei der zuständigen Kasse richten sich nach den Dienstvorschriften für die 
Vollziehungsbeamtinnen und -beamten und den kassenrechtlichen Vorschriften.

(3) Die Vollstreckungsbehörde überwacht die Ausführung des Vollstreckungsauftrags durch Anordnung 
einer Wiedervorlage der Akten.

§ 10  Vollstreckung in bewegliche Sachen im Bezirk einer anderen Vollstreckungsbehörde 
 
(1) Soll in bewegliche Sachen vollstreckt werden, die sich im Bezirk einer anderen Vollstreckungsbehörde 
befinden, so gilt § 9, soweit nicht in Absatz 2 etwas anderes bestimmt ist.

(2) 1Die Vollziehungsbeamtin oder der Vollziehungsbeamte rechnet über die eingezogenen Beträge mit der 
zuständigen Kasse ab, welche die Vollstreckungsbehörde durch Rücksendung des Vollstreckungsauftrags 
oder des Ersuchens verständigt. 2Gehört die ersuchende Vollstreckungsbehörde einem anderen Lande an 
als die Vollziehungsbeamtin oder der Vollziehungsbeamte, so werden die eingezogenen Geldbeträge und 
Kosten des Verfahrens an die für die ersuchende Vollstreckungsbehörde zuständige Kasse abgeführt. 3Die 
eingezogenen Kosten der Vollstreckung sind an die für die Vollziehungsbeamtin oder den 
Vollziehungsbeamten zuständige Kasse abzuführen; soweit sie von der Schuldnerin oder dem Schuldner 
nicht eingezogen werden können, werden sie der Vollstreckungsbehörde eines anderen Landes nicht in 
Rechnung gestellt.

§ 11  Spätere Beitreibung 
 



(1) Ist bei Uneinbringlichkeit eines Geldbetrages, an dessen Stelle eine Freiheitsstrafe nicht treten soll, mit 
der Möglichkeit zu rechnen, dass spätere Vollstreckungsmaßnahmen erfolgreich sein werden, so ordnet die 
Vollstreckungsbehörde eine Wiedervorlage der Akten an.

(2) Uneinbringlich gebliebene Kosten des Verfahrens werden, wenn sie nicht mehr zusammen mit dem 
Geldbetrag beigetrieben werden können, nach § 1 Absatz 5, § 15 Absatz 1 Nr. 1 der zuständigen Kasse zur 
Einziehung überwiesen, sofern die Überweisung nicht nach § 16 Absatz 2 unterbleibt.

§ 12  Zahlungserleichterungen 
 
(1) Werden für die Entrichtung eines Geldbetrages Zahlungserleichterungen bewilligt, so gelten diese 
Zahlungserleichterungen auch für die Kosten.

(2) 1Ist die Höhe der Kosten den Zahlungspflichtigen noch nicht mitgeteilt worden, so ist dies bei der 
Mitteilung der Zahlungserleichterungen nachzuholen. 2Die Androhung künftiger Zwangsmaßnahmen für den 
Fall der Nichtzahlung der Kosten unterbleibt hierbei. 3Einer Mitteilung der Höhe der Kosten bedarf es nicht, 
wenn das dauernde Unvermögen der Kostenschuldnerin oder des Kostenschuldners zur Zahlung feststeht.

§ 13  Zurückzahlung von Geldbeträgen und Kosten 
 
(1) Sind Geldbeträge zu Unrecht vereinnahmt worden oder auf Grund besonderer Ermächtigung 
zurückzuzahlen, so ordnet die Vollstreckungsbehörde die Zurückzahlung an.

(2) Dasselbe gilt, wenn zusammen mit dem Geldbetrag Kosten des Verfahrens oder Vollstreckungskosten 
zurückzuholen sind.

(3) Bei unrichtiger Berechnung ist eine neue Kostenrechnung aufzustellen.

(4) In der Anordnung ist der Grund der Zurückzahlung (z.B. gnadenweiser Erlass durch Verfügung … oder 
Zurückzahlung wegen irrtümlicher Berechnung) kurz anzugeben.

(5) 1Zu der Auszahlungsanordnung an die zuständige Kasse ist der für die Zurückzahlung von 
Gerichtskosten bestimmte Vordruck zu verwenden; er ist, soweit erforderlich, zu ändern. 2Bei 
automatisierten Verfahren wird die Auszahlungsanordnung maschinell erstellt. 3Der oder die 
Empfangsberechtigte ist von der Vollstreckungsbehörde über die bevorstehende Zurückzahlung zu 
benachrichtigen.

§ 14  Durchlaufende Gelder 
 
(1) Beträge, die nach den Vorschriften dieser Anordnung eingezogen werden, aber nicht der Landeskasse, 
sondern anderen Berechtigten zustehen, werden bei der Aufstellung der Kostenrechnung als durchlaufende 
Gelder behandelt.

(2) 1Auf Grund der von der zuständigen Kasse übermittelten Zahlungsanzeige oder der maschinell 
übermittelten Kontobuchungen ordnet die Vollstreckungsbehörde die Auszahlung an die 
Empfangsberechtigten an. 2§ 38 der Kostenverfügung gilt entsprechend.

Abschnitt 3. Lösung von Geldbetrag und Kosten 

§ 15  Grundsatz 
 
(1) Die Verbindung von Geldbetrag und Kosten (§ 1 Absatz 2) wird gelöst, wenn

1.  sich die Beitreibung des Geldbetrages erledigt und für die Kostenforderung Beitreibungsmaßnahmen 
erforderlich werden,

 
2.  nachträglich eine Gesamtgeldstrafe gebildet wird oder

 
3.  die Vollstreckungsbehörde die getrennte Verfolgung beider Ansprüche aus Zweckmäßigkeitsgründen 
anordnet.

 



(2) Hat das Land aus einer wegen Geldbetrag und Kosten vorgenommenen Zwangsvollstreckung bereits 
Rechte erworben, so darf eine Anordnung nach Absatz 1 Nr. 3 nur ergehen, wenn die Wahrnehmung dieser 
Rechte wegen der Kosten allein keine Schwierigkeiten bereitet oder wenn der Landeskasse durch die 
Aufgabe der wegen der Kosten begründeten Rechte kein Schaden erwächst.

§ 16  Überweisung der Kosten an die zuständige Kasse 
 
(1) 1Bei der Überweisung der Kosten an die Kasse zur Einziehung (§ 4 Absatz 2 der Kostenverfügung) hat 
die Kostenbeamtin oder der Kostenbeamte, wenn bereits eine Zahlungsaufforderung an die 
Kostenschuldnerin oder den Kostenschuldner ergangen war, die Aufnahme des nachstehenden Vermerks 
in die Reinschrift der Kostenrechnung zu veranlassen:
„Diese Zahlungsaufforderung tritt an die Stelle der Zahlungsaufforderung d… vom … Bei Zahlungen ist statt 
der bisherigen Geschäftsnummer das Kassenzeichen anzugeben.“
2Hat sich der Kostenansatz nicht geändert, so genügt die Übersendung einer Rechnung, in der lediglich der 
Gesamtbetrag der früheren Rechnung, die geleisteten Zahlungen und der noch geschuldete Restbetrag 
anzugeben sind. 3Bewilligte Zahlungserleichterungen (§ 8 Absatz 3, § 12) sind der zuständigen Kasse 
mitzuteilen.

(2) Die Überweisung der Kosten unterbleibt, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die 
Kostenbeamtin oder der Kostenbeamte von der Aufstellung einer Kostenrechnung absehen darf (§ 10 der 
Kostenverfügung).

(3) Der Kasse mit zu überweisen sind auch die nicht beigetriebenen Kosten eines der Lösung (§ 15) 
vorausgegangenen Einziehungsverfahrens.

§ 17  Wahrnehmung der Rechte aus früheren Vollstreckungen 
 
(1) 1Hatte das Land vor der Trennung von Geldbetrag und Kosten aus einer Zwangsvollstreckung wegen 
der Kosten bereits Rechte erlangt, so teilt die Vollstreckungsbehörde dies der zuständigen Kasse unter 
Übersendung der vorhandenen Beitreibungsverhandlungen mit. 2Dies gilt nicht, wenn die wegen der Kosten 
begründeten Rechte nach § 15 Absatz 2 aufgegeben werden.

(2) 1Ist der Vollziehungsbeamtin oder dem Vollziehungsbeamten ein Vollstreckungsauftrag erteilt (§ 9 
Absatz 1 Satz 1, § 10 Absatz 1), so hat die zuständige Kasse der Vollziehungsbeamtin oder dem 
Vollziehungsbeamten gegenüber jetzt die Stellung der Auftraggeberin; sie hat sie oder ihn hiervon zu 
verständigen. 2Der Auftrag bleibt bestehen, bis die zuständige Kasse ihn zurücknimmt.

Abschnitt 4. 

§ 18  Geldauflagen im Strafverfahren 
 
(1) 1Geldzahlungen, die Zahlungspflichtigen nach § 56b Absatz 2 Nummer 2, § 57 Absatz 3 Satz 1 StGB, § 
153a StPO, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, §§ 23, 29, 45, 88 Absatz 5 und § 89 Absatz 3 JGG oder 
anlässlich eines Gnadenerweises auferlegt sind, werden nicht mit Zahlungsaufforderung (§ 5 Absatz 1) 
eingefordert. 2Ihre Beitreibung ist unzulässig.

(2) 1Wird die Geldauflage gestundet, so prüft die Vollstreckungsbehörde, ob die zuständige Kasse ersucht 
werden soll, die Einziehung der Kosten auszusetzen. 2Ein Ersuchen empfiehlt sich, wenn die sofortige 
Einziehung der Kosten den mit der Stundung der Geldauflage verfolgten Zweck gefährden würde.

Abschnitt 5. Schlussvorschriften 

§ 19  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
1Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. August 2011 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Einforderungs- und 
Beitreibungsanordnung vom 1. April 2001 außer Kraft.


